
















 
 
 
 
 
 
 
  

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Deutschen Feldbogen Sportverbandes e.V.  
 
 
Termin: 20.08.2021 
 
Ort:   Terrasse des Schlossrestaurants 
  Schloss Fasanerie 
  36124 Eichenzell 
 
Beginn: 19:00 Uhr  
Ende:  22:00 Uhr  
 
Tagesordnung:  
 
1. Begrüßung durch die Geschäftsführerin  
 a) Bestimmung eines Protokollführers/in  
 b) Feststellung der Beschlussfähigkeit/Stimmberechtigte  
 c) Antrag zur Tagesordnung 
 
2. Jahresbericht des Vorstandes  
 a) Bericht des Präsidenten 

b) Bericht des Vizepräsidenten  
c) Bericht des Sportleiters 

 
3. Ehrungen von Verbandsmitgliedern  
 a) Besondere sportliche Leistungen  
 b) Langjährige Vorstandtätigkeit 
 
4. Kassenbericht des Schatzmeisters  
 a) Haushaltsabschluss 2020  
 
5. Berichte der Kassenprüfer  
 
6. Aussprache zu den Berichten  
 
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

8.Abstimmung zu den Wahlen des Vorstandes / Nachwahlen 
a) Wahl eines Wahlausschusses bestehend aus Wahlleiter/in  
     und zwei Helfern  

 b) Wahlen 
 
9. Neuwahlen der Kassenprüfer  
 
10. Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 (Anlage 1+2) 
 a) Aussprache  
 b) Abstimmung  
 
11. Neue Satzung  

a) Vorstellung der Satzungsänderungen (inkl. Änderungen des zuständigen 
      Vereinsregisters, vorbehaltlich Änderungsforderungen durch zuständiges Finanzamt)  
     (Anlage 3) 

 b) Abstimmung über die neue Satzung 
 
12. Verbandsausschlüsse 
 
13. Ehrenmitgliedschaft 
 a) Entscheidung über die Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre Mitgliedschaft 
 
14. Anträge der Mitglieder 
 a) Anträge von Uwe Worschech (Anlage 4+5) 
 b) Anträge von Volker Alles (Anlage 6+7) 
  
 
15. Verschiedenes  
 
 
 
 
 
 
 
Mühlacker, den 13.07.2021 
 
 
 
Diana Single 
Geschäftsführerin Deutscher Feldbogen Sportverband e. V.  



Budget 2021
EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 153.039,00
2. Aufnahmegebühren 0,00
3. Sonstige nicht steuerbareEinnahmen 0,00

153.039,00

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 6.265,00
2. Personalkosten 44.100,00
3. Reisekosten 5.000,00
4. Raumkosten 9.804,00
5. Übrige Ausgaben 79.010,00

144.179,00

GEWINN/VERLUSTideeller Bereich 8.860,00

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Geschäftsbetriebe Sport(ertragsteuerneutral)

Nicht abziehbare Ausgaben 3.960,00

GEWINN/VERLUSTertragsteuerneutrale Posten -3.960,00

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

Ausgaben

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 1.680,00

GEWINN/VERLUSTVermögensverwaltung -1.680,00

D. ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen

Deutscher Feldbogen Sportverband
Haushaltsplan / Vermögensaufstellung  vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

U09_S200/20



a) aus Eintrittsgeldern 43.310,00
b) aus sonstigen sportlichen Veranstaltungen Lehrgänge 11.466,00

54.776,00
2. Abschreibungen

Abschreibungen auf immate-rielle Vermögensgegenständeund Sachanlagen 2.360,00
3. Ausgaben für sonstigebetriebliche Aufwendungen
a) Entschädigungen, Sportveranstaltungen 74.075,00
b) Allgemeine Kosten desSportbetriebs 0,00
c) Sonstige KostenZweckbetrieb Sport 191,00

76.626,00

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport 1 -21.850,00

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport -21.850,00

E. GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT

GeschäftsbetriebNebentätigkeit Sport

Einnahmen aus Umsatzerlösen
Kommerzielle Werbung 0,00

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebNebentätigkeiten Sport 0,00

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebe Sport 0,00

F. SONSTIGEGESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Einnahmen aus Umsatzerlösen 1.000,00

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1 1.000,00

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1.000,00

G. JAHRESERGEBNIS -17.730,00

Vermögen zum 31.12.20 120.635,94 €
Schulden 56.740,14 €-
Vermögen Ende 2020 63.895,80 €
Investionen Hard und Software 17.000,00 €-
Verlust 2021 17.730,00 €-
Risiko Nachzahlung Beiträge und Steuern Helfergelder 55.000,00 €-
Unterdeckung 25.834,20 €-



Haushaltsplan 2021

Liebe Mitglieder

Für den Haushaltsplan verlange ich Euch einiges ab.
Ich möchte die Buchhaltung auf professionelle Beine stellen so dass auch unabhängig vom
Schatzmeister der Vorstand immer einen aktuellen Blick auf die Zahlen hat und auch das Budget
kontrollieren kann.
Dafür soll eine professionellere Vereinsverwaltungssoftware mit einem erweiterten
Buchhaltungsmodul angeschafft werden.
Dafür habe ich 9.100,-€ veranschlagt.

Der Server wurde gebraucht von Ralf Spickenbaum zur Verfügung gestellt, um das Programm mit
vernünftiger Geschwindigkeit betreiben zu können, und aus Gründen der Ausfallsicherheit soll ein
neuer Server angeschafft werden.
hierfür sind 6.100, - € eingeplant

Die Notebooks der Vorstände sind auch in die Jahre gekommen. Hier sollen 2 ersetzt werden. Dafür
sind 1.800,- € eingeplant.

Ein Problem sind die im Jahr 2015 bis 2018 gezahlten Helfergelder. Die Nachzahlungen der Steuern
und Beiträge waren bereits im letzten Jahr im Haushaltsplan enthalten. Der Steuerberater ist
beauftragt im Namen des DFBV eine umfassende Selbstanzeige beim Zoll einzureichen.
Ich rechne damit, dass für die Nachzahlung etwa 55.000 € aufgewendet werden müssen.

Für die EBHC 2018 sind noch Rechnungen an die Sport GmbH in Höhe von ca 26.600, - € offen sowie
Lizenzgebühren an die IFAA von 30.140, - €.
Von den Lizenzgebühren wurde 2020 10.000, -€ getilgt von der Rechnung der Sport GmbH wurden
An das Eldus-Resort musste für Übernachtungen noch mal 17.000 € überwiesen werden. Dadurch ist
das Ergebnis im Sportbetrieb negativ. Für den laufenden Sportbetrieb ist ein Überschuss von 5.150€
geplant.

Die Unterdeckung von 25.834,20 € ist dadurch gedeckt, dass die Zahlung an die Sport GmbH und an
die IFAA in Raten erfolgt. So wird die Lizenzgebühr bis Anfang 2023 zu bezahlen sein und die offene
Rechnung an die Sport GmbH kann hoffentlich mit den Anteilen an der Sport GmbH verrechnet
werden.





§ 2.3 Ehrenmitglieder 

Personen, die sich um den Verband besonders verdient gemacht haben, können von der 
Mitgliederversammlung, auf Antrag und mit deren Zustimmung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

§ 2.4 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder durch das Ableben 
des Mitgliedes, bei Vereinen und juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss bzw. mit deren 
Auflösung. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft ist das Verbandseigentum (Ausweis u. ä.), 
unverzüglich zurückzugeben. 

§ 2.4.1 Austritt aus dem Verband 

Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft, bei Minderjährigen, vertreten durch die gesetzlichen Vertreter, 
mit einer Frist von mindestens drei Monaten vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich oder per E-Mail 
gegenüber der Geschäftsstelle kündigen. Maßgeblich ist der Eingang in der Geschäftsstelle. Die 
Mitgliedschaft endet in diesem Falle mit Ablauf des Kalenderjahres. Bei nicht fristgerechter Kündigung 
verlängert sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 2.4.2 Ausschluss aus dem Verband 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Um einen wichtigen Grund handelt es sich 
insbesondere: 

a) Verletzung satzungsmäßiger Pflichten, 
b) Nichtentrichtung der Mitgliedsbeiträge trotz Mahnung 
c) Grober oder wiederholter Verstoß gegen die Verbandssatzung sowie die Ordnungen, 
d) Unsportliches oder die Vereinsziele schädigendes Verhalten, Unehrlichkeit oder sonstige, die 

Interessen oder das Ansehen des Verbandes, schädigende Handlungen, 
e) Beleidigungen, Verunglimpfungen sowie Verleumdungen von Vorstandsmitgliedern, 
f) Wiederholter oder schwerwiegender Verstoß gegen Sicherheitsregeln.  

Hierzu ist der beabsichtigte Ausschluss dem Mitglied durch den geschäftsführenden Vorstand unter Angabe 
der Gründe anzukündigen. 

Dem Mitglied ist gleichzeitig mit einer Frist von zwei Wochen die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme 
als rechtliches Gehör einzuräumen. 

Innerhalb dieser 2 Wochen hat er selbst das Recht, die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu beenden. Die Mitgliedsbeiträge bleiben in diesem Fall bis zum Ablauf des Kalenderjahres geschuldet. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  

Die Entscheidung über den Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben und zu begründen. Mit 
der Zustellung des Beschlusses über den Ausschluss ruht die Mitgliedschaft. Der Ausschluss wird 
bestandskräftig, wenn nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlich gegenüber dem Vorstand Einspruch 
eingelegt wird.  Legt das Mitglied fristgerecht Einspruch ein, entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Mitglieder des Vorstandes können nur durch einen Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen 
werden. 

Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt eröffnet. 

 

§ 3 Ordnungen 

Neben der Satzung werden zur Organisation des Geschäfts- und Sportbetriebes durch den Vorstand 
folgende Ordnungen erlassen, die nicht Bestandteil der Satzung sind: 

a) Finanzordnung (Regelung der satzungsgemäßen Bewirtschaftung der Verbandseinnahmen und des 
Verbandsvermögens), 

b) Geschäftsordnung (Regelung der internen Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb des 
Vorstandes), 

c) Beitrags- und Gebührenordnung (Regelung der zu erhebenden Gebühren und Beiträge, sowie zur 
Finanzierung aus anderen Einnahmen), 

d) Sportordnung (Regelung der Wettkampfbestimmungen und Organisation von Turnieren und die 
sicherheitstechnischen und baulichen Regeln für Bogenplätze), 

e) Ehrenordnung (Regelung der Ehrungen von Mitgliedern), 
f) Sportförderordnung (Regelung der Förderung des Bogensports), 
g) Ausbildungsordnung (Regelung der Aus-, Fort und Weiterbildung). 









§ 7.1.5 Amtszeiten des Vorstandes 

Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei (2) Jahren, jeweils vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt.  

Die Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit dauert längstens bis zur Jahreshauptversammlung im Jahre 
des Ablaufens der Amtszeit. Sollte die Jahreshauptversammlung nach Ablauf der Amtszeit anberaumt 
sein, so verlängert sich die Amtszeit bis zur Jahreshauptversammlung im Jahr des Ablaufens der 
Amtszeit. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt (einfache Mehrheit). 

Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl eines neuen Vorstandes im Amt. 

§ 7.1.6 Ein Vorstandsamt endet vorzeitig durch: 

a) Niederlegung 

Die Niederlegung des Amtes ist gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich zu 
erklären. Aus der Erklärung muss sich unmissverständlich ergeben, zu welchem konkreten Termin 
das Amt niedergelegt wird. 

b) Versterben des Mitglieds, 
c) Austritt aus dem Verband, 
d) Ausschluss aus dem Verband oder  
e) Abberufung durch die Mitgliederversammlung. 

Das ausscheidende Vorstandsmitglied, bzw. dessen Erben, ist /sind verpflichtet, sämtliche 
Datenbestände die im Zusammenhang mit der Amtstätigkeit erworben oder erstellt wurden, in geeigneter 
Form dem geschäftsführenden Vorstand zugänglich zu machen und zu überlassen, sowie das Eigentum 
an Sachen des Verbandes herauszugeben. Nach bestätigter Übergabe sind die Daten, auf den 
Datenträgern des ausscheidenden Vorstandsmitglieds unwiderruflich zu löschen und die Löschung 
gegenüber dem Vorstand schriftlich zu bestätigen. 

Der Vorstand ist berechtigt, nicht besetzte Vorstandsämter bis zur nächstfolgenden 
Mitgliederversammlung durch Beschluss kommissarisch zu besetzen. 

§ 7.1.7 Art der Vorstandstätigkeit 

Die Vorstandstätigkeit zur Führung und Organisation des Verbandes erfolgt ehrenamtlich und 
unentgeltlich. Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen gemäß der 
Finanzordnung (FinO) des DFBV. 

§ 7.1.8 Haftung 

Die Haftung der Organmitglieder und besonderen Vertreter des Verbandes wird auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit gemäß § 31a Abs.1 Satz 1 und 2 BGB beschränkt. 

§ 7.2 Wahlen des Vorstandes 

§ 7.2.1 Zur Durchführung von Vorstandswahlen ist aus der Mitte der Teilnehmer der 
Mitgliederversammlung ein Wahlausschuss zu wählen. Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter 
und zwei (2) Helfern. Kandidierende Mitglieder dürfen dem Wahlausschuss nicht angehören. Bis zur 
Wahl des Präsidenten übernimmt der Wahlleiter den Vorsitz der Versammlung. Danach übernimmt der 
Präsident den Vorsitz und das Amt des Wahlleiters. 

§ 7.2.2 Die Wahl der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes erfolgt geheim. 

§ 7.2.3 Die Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes und sonstige Wahlen können durch Akklamation 
erfolgen, soweit die Kandidaten damit einverstanden sind und kein Mitglied eine geheime Wahl 
beantragt. 

§ 7.2.4 Die Mitglieder des Vorstandes sind gewählt, wenn sie die Wahl annehmen. 

 

§ 8 Kassenprüfer 

Zwei (2) Kassenprüfer und ein (1) Stellvertreter werden jährlich aus den Reihen der 
Mitgliederversammlung gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Sie erstatten der 
Jahreshauptversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

 

 

 



§ 9 Vorstandssitzungen 

Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt. Über die Teilnahme anderer Personen an den 
Vorstandssitzungen entscheidet der Vorstand. Jedes Mitglied des Vorstandes hat das Recht, eine 
Vorstandssitzung zu beantragen. 

Zu allen Vorstandssitzungen ist mindestens zwei (2) Wochen vorher, unter Bekanntgabe der 
Tagesordnungspunkte schriftlich oder per E-Mail einzuladen.  

Durch Beschluss im Umlaufverfahren kann auf die Einhaltung der Einladungsfrist einstimmig verzichtet 
werden.  

Beschlüsse des Vorstandes sind grds. auf der Homepage zu veröffentlichen. 

 

§ 10 Versicherungen 

Der Vorstand ist ermächtigt, durch Beschluss mit 2/3 Mehrheit zu Gunsten der Mitglieder für sämtliche 
Veranstaltungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bogensport und dessen Ausübung, 
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung Versicherungsrahmenverträge abzuschließen. 

Der Vorstand wird ermächtigt durch Beschluss mit 2/3 Mehrheit zugunsten der Vorstandsmitglieder 
erforderliche und zweckmäßige Versicherungen abzuschließen, um diese bestmöglich gegen Risiken 
aus der Vorstandstätigkeit abzusichern. 

Auch wird der Vorstand ermächtigt, durch Beschluss mit 2/3 Mehrheit weitere Versicherungsverträge 
abzuschließen, die notwendig, erforderlich oder zweckmäßig sind, um die Aktivitäten des Verbandes 
abzusichern. 

Bereits abgeschlossene Versicherungen werden während der Laufzeit der bestehenden 
Versicherungsverträge durch Änderungen nicht betroffen. 

Nähere Einzelheiten regeln die Versicherungsverträge und die Ordnungen. 

 

§ 11 Anfall des Vermögens bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögens des Vereins an TAFISA e.V. Frankfurt (Vereinsregister Amtsgericht, Frankfurt am Main, VR 
9727) mit der Bestimmung, es insbesondere für die Förderung des Sports und der Jugendhilfe zu 
verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anlage 4: 
Antrag Uwe Worschech 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anlage 5: 
Antrag Uwe Worschech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anlage 6: 
Antrag Volker Alles 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Anlage 7: 
Antrag Volker Alles 
 

 



Jahreshauptversammlung 2021 

DFBV e.V. 
am 20.08.2021 im Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
des Deutschen Feldbogen Sportverbandes e.V.  
 
 
Termin: 20.08.2021 
 
Ort:   Terrasse des Schlossrestaurants 
  Schloss Fasanerie 
  36124 Eichenzell 
 
Beginn: 19:00 Uhr  
Ende:  22:00 Uhr  
 
Tagesordnung:  
 
1. Begrüßung durch die Geschäftsführerin  
 a) Bestimmung eines Protokollführers/in  
 b) Feststellung der Beschlussfähigkeit/Stimmberechtigte  
 c) Antrag zur Tagesordnung 
 
2. Jahresbericht des Vorstandes  
 a) Bericht des Präsidenten 

b) Bericht des Vizepräsidenten  
c) Bericht des Sportleiters 

 
3. Ehrungen von Verbandsmitgliedern  
 a) Besondere sportliche Leistungen  
 b) Langjährige Vorstandtätigkeit 
 
4. Kassenbericht des Schatzmeisters  
 a) Haushaltsabschluss 2020  
 
5. Berichte der Kassenprüfer  
 
6. Aussprache zu den Berichten  
 
7. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 

8.Abstimmung zu den Wahlen des Vorstandes / Nachwahlen 
a) Wahl eines Wahlausschusses bestehend aus Wahlleiter/in  
     und zwei Helfern  

 b) Wahlen 
 
9. Neuwahlen der Kassenprüfer  
 
10. Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 (Anlage 1+2) 
 a) Aussprache  
 b) Abstimmung  
 
11. Neue Satzung  

a) Vorstellung der Satzungsänderungen (inkl. Änderungen des zuständigen 
      Vereinsregisters, vorbehaltlich Änderungsforderungen durch zuständiges Finanzamt)  
     (Anlage 3) 

 b) Abstimmung über die neue Satzung 
 
12. Verbandsausschlüsse 
 
13. Ehrenmitgliedschaft 
 a) Entscheidung über die Ehrenmitgliedschaft für 40 Jahre Mitgliedschaft 
 
14. Anträge der Mitglieder 
 a) Anträge von Uwe Worschech (Anlage 4+5) 
 b) Anträge von Volker Alles (Anlage 6+7) 
  
 
15. Verschiedenes  
 
 
 
 
 
 
 
Mühlacker, den 13.07.2021 
 
 
 
Diana Single 
Geschäftsführerin Deutscher Feldbogen Sportverband e. V.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 1.3 Gewinne und Zuwendungen 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die 
Mittel des Verbandes dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Insbesondere darf keine Person durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung begünstigt werden. 
Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a 
EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über 
eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der 
Gesamtvorstand mit einer 2/3 Mehrheit. 
Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. 
§ 1.3 Gewinne und Zuwendungen 
Die Mittel des Verbandes dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Insbesondere darf keine Person durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung begünstigt werden. 
 
 

i) die Erstellung sowie die Instandhaltung 
und Instandsetzung der dem Verein 
gehörenden oder durch ihn gepachteten 
Immobilien, Geräte und sonstiger durch 
den Verein genutzten Gegenstände. 

Neben der Pflege einer sportlichen 
Denkweise werden die Traditionen des 
Bogensports weitergeführt. Der Verband 
ist parteipolitisch und religiös neutral. Er 
vertritt den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer 
Toleranz und Neutralität. Der Verein 
wendet sich gegen Intoleranz, 
Rassismus und jede Form von 
politischem Extremismus. Er tritt 
rassistischen, verfassungs- und 
fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie 
jeder Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie verbaler, körperlicher, 
seelischer oder sexualisierter Art ist, 
entgegen.  

Der Verband fördert die Inklusion 
behinderter und nichtbehinderter 
Menschen und die Integration von 
Menschen mit 
Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt 
die Gleichstellung der Geschlechter.  

§ 1.4 Gewinne und Zuwendungen 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel des Verbandes 
dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Verbandes. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Verbandes fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder 
Aufwandsentschädigungen begünstigt 
werden. Bei Bedarf können Vereinsämter im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 
26a EStG ausgeübt werden. Die 
Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit trifft der Vorstand mit einer 
2/3 Mehrheit. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2 Mitgliedschaft 
 
§ 2.1 Verbandsmitglieder 
Dem Verband gehören natürliche Personen als 
Einzelmitglieder, Vereine und juristische 
Personen an. Mitglied des Verbandes kann 
jeder werden, der den Bogensport betreibt oder 
unterstützen will. 
 
 
§ 2.2 Mitgliedschaften 
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich oder per E-
Mail an die Geschäftsstelle zu richten. Über 
den Antrag entscheidet der geschäftsführende 
Vorstand. Gegen seine Entscheidung kann die 
Mitgliederversammlung angerufen werden, die 
dann endgültig entscheidet. Bei Minderjährigen 
ist das Einverständnis des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. 
Das Mitglied erklärt sich einverstanden, dass 
der Verein personenbezogene Daten, zum 
Beispiel Name, Adresse und Geburtsdatum, 
die Mitgliederdaten für die Begründung, 
Durchführung und Beendigung der sich durch 
die Satzung und den Vereinszweck definierten 
Mitgliedschaft erforderlich sind, erhebt und 
nutzt, die für die Mitgliederbetreuung und -
Verwaltung sowie für die Verfolgung des 
Vereinsziels erforderlich. Das Mitglied erklärt 
sich weiterhin damit einverstanden, dass der 
Verein gegebenenfalls die vorgenannten 
personenbezogenen Daten sowie 
Wettkampfergebnisse Dachverbände 
weitergibt, soweit des für deren 
Mitgliederbetreuung und -Verwaltung sowie für 
die Verfolgung des Verbandsziels erforderlich 
sind. 

Insbesondere darf keine Person durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung begünstigt 
werden. Bei Bedarf können 
Vereinsämter im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines 
Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung nach § 3 
Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die 
Entscheidung über eine entgeltliche 
Vereinstätigkeit trifft der Vorstand mit 
einer 2/3 Mehrheit. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die 
Vertragsbeendigung. 

 

§ 2 Mitgliedschaft 

§ 2.1 Verbandsmitglieder 

Dem Verband gehören natürliche 
Personen als Einzelmitglieder, Vereine 
und deren dem Verband gemeldeten 
Mitglieder sowie juristische Personen an. 
Mitglied des Verbandes kann jeder 
werden, der den Bogensport betreibt 
oder unterstützen will. 

§ 2.2 Mitgliedschaften 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich oder 
per E-Mail an die Geschäftsstelle zu 
richten. Über den Antrag entscheidet der 
geschäftsführende Vorstand. Gegen 
seine Entscheidung kann die 
Mitgliederversammlung angerufen 
werden, die dann endgültig entscheidet. 
Bei Minderjährigen ist das 
Einverständnis des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich. 

Das Mitglied erklärt sich einverstanden, 
dem Verein personenbezogene Daten, 
zum Beispiel Name, Adresse, E-Mail -
Adresse und Geburtsdatum, beim Eintritt 
zur Verfügung zu stellen. Der Verband 
erhebt und nutzt die Daten 
ausschließlich zu satzungsgemäßen 
Zwecken, die für die Mitgliederbetreuung 
und -verwaltung sowie für die Verfolgung 
des Vereinsziels erforderlich sind. Das 
Mitglied erklärt sich weiterhin damit 
einverstanden, dass der Verein 



 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2.3 Ehrenmitglieder 
Personen, die sich um den Verband besonders 
verdient gemacht haben, können von der 
Mitgliederversammlung, auf Antrag und mit 
deren Zustimmung zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Ehrenmitglieder sind 
beitragsfrei. 
 
§ 2.4 Ende der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch das Ableben 
des Mitgliedes, seinen Austritt oder den 
Ausschluss. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft ist das Verbandseigentum 
(Ausweis u. ä.), unverzüglich zurückzugeben. 
 
 
 
 
 
 
§ 2.4.1 Austritt aus dem Verband 
Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft, bei 
Minderjährigen, vertreten durch die 
gesetzlichen Vertreter, mit einer Frist von 
mindestens drei Monaten vor Ablauf des 
Kalenderjahres schriftlich oder per E-Mail 
gegenüber der Geschäftsstelle kündigen. 
Maßgeblich ist der Eingang bei der 
Geschäftsstelle. Die Mitgliedschaft endet in 
diesem Falle mit Ablauf des Kalenderjahres. 
Bei nicht fristgerechter Kündigung verlängert 
sich die Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
 
 
 
§ 2.4.2 Ausschluss aus dem Verband 
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann bei 
Vorlage eines wichtigen Grundes, auf Antrag 
des geschäftsführenden Vorstandes durch den 
Gesamtvorstand, erfolgen. Mitglieder des 
Vorstandes können nur durch einen Beschluss 
der Mitgliederversammlung ausgeschlossen 
werden. Um einen wichtigen Grund handelt es 
sich, wenn das betreffende Mitglied in grober 

gegebenenfalls die vorgenannten 
personenbezogenen Daten sowie 
Wettkampfergebnisse an Dachverbände 
weitergibt, soweit sie für deren 
Mitgliederbetreuung und -verwaltung 
sowie für die Verfolgung des 
Verbandsziels erforderlich sind. 

§ 2.3 Ehrenmitglieder 

Personen, die sich um den Verband 
besonders verdient gemacht haben, 
können von der Mitgliederversammlung, 
auf Antrag und mit deren Zustimmung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

§ 2.4 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen 
Personen durch Austritt, Ausschluss 
oder durch das Ableben des Mitgliedes, 
bei Vereinen und juristischen Personen 
durch Austritt, Ausschluss bzw. mit 
deren Auflösung. Mit der Beendigung 
der Mitgliedschaft ist das 
Verbandseigentum (Ausweis u. ä.), 
unverzüglich zurückzugeben. 

§ 2.4.1 Austritt aus dem Verband 

Jedes Mitglied kann seine 
Mitgliedschaft, bei Minderjährigen, 
vertreten durch die gesetzlichen 
Vertreter, mit einer Frist von mindestens 
drei Monaten vor Ablauf des 
Kalenderjahres schriftlich oder per E-
Mail gegenüber der Geschäftsstelle 
kündigen. Maßgeblich ist der Eingang in 
der Geschäftsstelle. Die Mitgliedschaft 
endet in diesem Falle mit Ablauf des 
Kalenderjahres. Bei nicht fristgerechter 
Kündigung verlängert sich die 
Mitgliedschaft um ein weiteres Jahr. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 2.4.2 Ausschluss aus dem Verband 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem 
Grund erfolgen. Um einen wichtigen Grund 
handelt es sich insbesondere: 

a) Verletzung satzungsmäßiger 
Pflichten, 

b) Nichtentrichtung der 
Mitgliedsbeiträge trotz Mahnung 





Das Mitglied, welches dem Vorstand nicht 
angehört, kann innerhalb von zwei (2) Wochen 
nach Zustellung des Beschlusses schriftlich 
Einspruch beim Vorstand einlegen. Der 
Einspruch ist zu begründen. Über den 
Einspruch entscheidet die 
Mitgliederversammlung bei der nächsten 
Mitgliederversammlung durch Beschluss. Der 
Beschluss ist eingehend zu begründen. 
Für den Fall, dass das Mitglied durch das 
Organ rechtskräftig ausgeschlossen wird, hat 
es die Kosten der ausschließlich für das 
Abberufungsverfahren einberufenen Sitzung 
und seine eigenen Auslagen zu tragen. Eine 
andere Kostenentscheidung kann das Organ 
aus Billigkeitserwägungen treffen. 
Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten 
bleibt eröffnet. 
 
§ 3 Ordnungen 
Neben der Satzung werden zur Organisation 
des Geschäfts- und Sportbetriebes durch den 
erweiterten Vorstand folgende Ordnungen 
erlassen, die nicht Bestandteil der Satzung 
sind: 
a) Finanzordnung (Regelung der 
satzungsgemäßen Bewirtschaftung der 
Verbandseinnahmen und des 
Verbandsvermögens) 
 
b) Geschäftsordnung (Regelung der internen 
Arbeitsweise und Aufgabenverteilung innerhalb 
des Vorstandes) 
 
c) Beitrags- und Gebührenordnung (Regelung 
der zu erhebenden Gebühren und Beiträge, 
sowie zur Finanzierung aus anderen 
Einnahmen) 
 
d) Sportordnung (Regelung der 
Wettkampfbestimmungen und Organisation 
von Turnieren) 
 
 
 
e) Ehrenordnung (Regelung der Ehrungen von 
Mitgliedern) 
f) Sportförderordnung (Regelung der Förderung 
des Bogensports) 
g) Ausbildungsordnung (Regelung der Aus-, 
Fort und Weiterbildung) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3 Ordnungen 

Neben der Satzung werden zur 
Organisation des Geschäfts- und 
Sportbetriebes durch den Vorstand 
folgende Ordnungen erlassen, die nicht 
Bestandteil der Satzung sind: 

a) Finanzordnung (Regelung der 
satzungsgemäßen Bewirtschaftung 
der Verbandseinnahmen und des 
Verbandsvermögens), 

b) Geschäftsordnung (Regelung der 
internen Arbeitsweise und 
Aufgabenverteilung innerhalb des 
Vorstandes), 

c) Beitrags- und Gebührenordnung 
(Regelung der zu erhebenden 
Gebühren und Beiträge, sowie zur 
Finanzierung aus anderen 
Einnahmen), 

d) Sportordnung (Regelung der 
Wettkampfbestimmungen und 
Organisation von Turnieren und die 
sicherheitstechnischen und 
baulichen Regeln für Bogenplätze), 

e) Ehrenordnung (Regelung der 
Ehrungen von Mitgliedern), 

f) Sportförderordnung (Regelung der 
Förderung des Bogensports), 

g) Ausbildungsordnung (Regelung der 
Aus-, Fort und Weiterbildung). 

 









h) Verschiedenes 
 
 
§ 6.3.2  
Anträge zur Jahreshauptversammlung, zur 
Tagesordnung oder zu Satzungsänderungen 
sind bis spätestens 15. Dezember des 
ablaufenden Geschäftsjahres beim 
geschäftsführenden Vorstand, schriftlich und 
vom beantragenden Mitglied persönlich 
unterzeichnet, einzureichen. Der Antrag ist zu 
begründen. 
Anträge zur Jahreshauptversammlung die dem 
geschäftsführenden Vorstand nach dem 
Stichtag vorliegen, werden nur dann für die 
Jahreshauptversammlung zugelassen, wenn 
sie eilbedürftig sind. 
Eilbedürftig sind nur solche Anträge, die auf 
Grund der Folgen oder einer Gesamtwürdigung 
unaufschiebbar sind. Die Gründe die die 
Grundlage für den Antrag stellen müssen ihre 
Ursache, nach verständiger Würdigung, zeitlich 
nach dem Stichtag haben. Dies bedeutet, dass 
die Anträge nicht hätten vor dem Stichtag beim 
geschäftsführenden Vorstand hätten 
eingereicht werden können. Diese Umstände 
sind in der schriftlichen Begründung des 
Eilantrages anzugeben. 
Soweit ein derartiger Eilantrag vorliegt, aus 
dem sich begründete Umstände ergeben, dass 
der Eilantrag zulässig ist, hat die 
Jahreshauptversammlung über die Zulassung 
des Antrages zu entscheiden. Der Antrag wird 
zugelassen, wenn die 
Jahreshauptversammlung der Zulassung 
zustimmt. Die Tagesordnung ist dann zu 
ergänzen und es ist über den Antrag zu 
entscheiden. 
§ 6.4 Beschlussfassung  
 
§ 6.4.1 Satzungsänderungen 
 
Anträge zu Satzungsänderungen zu § 1.2 
Verbandszweck und § 10 der Satzung - 
Auflösung des Verbandes - dürfen nur in einer 
eigens dafür vom Vorstand einberufenen 
Mitgliederversammlung zur Abstimmung 
gelangen. Hierzu ist schriftlich mindestens zwei 
(2) Wochen vor dem Versammlungstermin, 
unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte - 
Änderung des Verbandszweckes bzw. 
Auflösung des Verbandes -, sowie Datum, 
Uhrzeit und Ort, schriftlich einzuladen durch ein 
vertretungsberechtigtes Mitglied des 

h) Verschiedenes. 
 

§ 6.3.2  

Anträge zur Jahreshauptversammlung, 
zur Tagesordnung oder zu 
Satzungsänderungen sind bis 
spätestens 15. Dezember des 
ablaufenden Geschäftsjahres beim 
geschäftsführenden Vorstand, schriftlich 
und vom beantragenden Mitglied 
persönlich unterzeichnet, einzureichen. 
Der Antrag ist zu begründen. 

Anträge zur Jahreshauptversammlung, 
die dem geschäftsführenden Vorstand 
nach dem Stichtag vorliegen, werden 
nur dann für die 
Jahreshauptversammlung zugelassen, 
wenn sie eilbedürftig sind. 

Eilbedürftig sind Anträge soweit sie 
unaufschiebbar sind und deren 
Behandlung keinen Aufschub bis zur 
nächst folgenden 
Mitgliederversammlung dulden. Sie ist 
zu begründen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet 
über die Eilbedürftigkeit eines Antrages. 

Die Tagesordnung ist dann zu ergänzen.  

 

 

 

 

§ 6.4 Beschlussfassung  

§ 6.4.1 Änderung des Verbandszwecks und 
Auflösung des Verbandes  

Anträge zu § 1.3 - Verbandszweck - und 
zur Auflösung des Verbandes dürfen nur 
in einer eigens dafür vom Vorstand 
einberufenen Mitgliederversammlung zur 
Abstimmung gelangen. Hierzu lädt der 
Vorstand mindestens vier (4) Wochen 
vor dem Versammlungstermin, unter 
Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte 
- Änderung des Verbandszweckes bzw. 
Auflösung des Verbandes -, sowie 
Datum, Uhrzeit und Ort ein.  







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 7.1.1 Bindung der Vorstandsämter 
 
Das Vorstandsamt ist an die 
Verbandsmitgliedschaft geknüpft (passives 
Wahlrecht). Verschiedene Vorstandsämter 
können nicht auf eine Person vereinigt sein. 
 
§ 7.1.2 Aufgaben- und Geschäftsbereiche 
 
Die Aufgaben- und Geschäftsbereiche der 
Vorstandsmitglieder werden durch die jeweils 
gültige Geschäftsordnung geregelt. 
Der Gesamtvorstand kann mit Mehrheit 
beschlossen, Aufgaben an Dritte unter 
Zuweisung der Aufsicht eines 
geschäftsführenden 
Vorstandsmitgliedes zu delegieren.  
Der Gesamtvorstand kann mit Mehrheit 
beschließen. Dritte ohne Stimmrecht, aber mit 
Rederecht, in den erweiterten Vorstand zu 
kooptieren. 
 
§ 7.1.3 Amtszeiten des Vorstandes 
 
a) Der Präsident, der Schatzmeister, der 
Sportleiter, die Fachwarte Recht, DM Feld und 
Jagd, Feldbogenliga, Jugendarbeit, EDV, für 
Bogen mit Visier, der Regionalvertreter Nord, 
und der Regionalvertreter Süd werden auf die 
Dauer von zwei (2) Jahren, 
 
b) der Vizepräsident, der Geschäftsführer, die 
Fachwarte Hallenmeisterschaft, Bowhunterliga, 
Presse, Merchandising, Bogen ohne Visier, der 
Regionalvertreter Ost und der 
Regionalvertreter West werden auf die Dauer 
von zwei (2) Jahren, jeweils vom Tag der Wahl 
an gerechnet, gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig. Die Amtszeit dauert längstens bis zur 
Jahreshauptversammlung im Jahre des 
Ablaufens der Amtszeit. Sollte die 
Jahreshauptversammlung nach Ablauf der 
Amtszeit anberaumt sein, so verlängert sich die 
Amtszeit bis zur Jahreshauptversammlung im 
Jahr des Ablaufens der Amtszeit. Gewählt ist, 

§ 7.1.2 Geschäftsführender Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 Absatz 1 
BGB (geschäftsführender Vorstand), 
besteht aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten, dem Sportleiter, dem 
Geschäftsführer und dem Schatzmeister. 
Jeder vertritt den Verband einzeln.  

 

§ 7.1.3 Bindung der Vorstandsämter 

Das Vorstandsamt ist an die 
Verbandsmitgliedschaft geknüpft 
(passives Wahlrecht). Verschiedene 
Vorstandsämter können nicht auf eine 
Person vereinigt sein. 

§ 7.1.4 Aufgaben- und Geschäftsbereiche 

Die Aufgaben- und Geschäftsbereiche 
der Vorstandsmitglieder werden durch 
die jeweils gültige Geschäftsordnung (§ 
3 lit. b) geregelt. 

Der Vorstand kann mit Mehrheit 
beschließen, Aufgaben an Dritte unter 
Zuweisung der Aufsicht eines 
geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes 
zu delegieren.  

 

 

§ 7.1.5 Amtszeiten des Vorstandes 

Der Vorstand wird auf die Dauer von 
zwei (2) Jahren, jeweils vom Tag der 
Wahl an gerechnet, gewählt.  

Die Wiederwahl ist zulässig. Die 
Amtszeit dauert längstens bis zur 
Jahreshauptversammlung im Jahre des 
Ablaufens der Amtszeit. Sollte die 
Jahreshauptversammlung nach Ablauf 
der Amtszeit anberaumt sein, so 
verlängert sich die Amtszeit bis zur 
Jahreshauptversammlung im Jahr des 
Ablaufens der Amtszeit. Gewählt ist, wer 
die meisten Stimmen auf sich vereinigt 
(einfache Mehrheit). 

Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
eines neuen Vorstandes im Amt. 

 

 



wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt 
(einfache Mehrheit). 
 
 
 
 
§ 7.1.4 Ein Vorstandsamt endet vorzeitig durch: 
 
a) Niederlegung 
Die Niederlegung des Amtes ist gegenüber 
dem geschäftsführenden Vorstand schriftlich zu 
erklären. Aus der Erklärung muss sich 
unmissverständlich ergeben, zu welchem 
konkreten Termin das Amt niedergelegt wird. 
 
b) Versterben des Mitglieds. 
c) Austritt aus dem Verband. 
d) Ausschluss aus dem Verband oder 
Abberufung durch die Mitgliederversammlung. 
 
Das ausscheidende Vorstandsmitglied, bzw. 
dessen Erben, ist /sind verpflichtet, sämtliche 
Datenbestände die im Zusammenhang mit der 
Amtstätigkeit erworben oder erstellt wurden, in 
geeigneter Form dem geschäftsführenden 
Vorstand zugänglich zu machen und zu 
überlassen, sowie das Eigentum an Sachen 
des Verbandes herauszugeben. Nach 
bestätigter Übergabe sind die Daten, auf den 
Datenträgern des ausscheidenden 
Vorstandsmitglieds unwiderruflich zu löschen 
und die Löschung gegenüber dem Vorstand 
schriftlich zu bestätigen. 
 
§ 7.1.5 Vorzeitiges Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes 
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus (§ 
7.1.4) oder kann es sein Vorstandsamt 
vorübergehend nicht wahrnehmen. z.B. bei 
längerfristiger Abwesenheit oder länger 
andauernder Krankheit, so ist der Rest des 
Vorstandes berechtigt, einen Ersatz bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung bzw. bis zum 
Wegfall des vorübergehenden Zustandes zu 
wählen. 
 
§ 7.1.6 Art der Vorstandstätigkeit 
 
Die Vorstandstätigkeit zur Führung und 
Organisation des Verbandes erfolgt 
ehrenamtlich und unentgeltlich. 
Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf 
Ersatz der Aufwendungen gemäß der 
Finanzordnung (FinO) des DFBV. 
§ 7.1.7 Gesetzliche Vertretung 

 

 

 

 

§ 7.1.6 Ein Vorstandsamt endet vorzeitig durch: 

a) Niederlegung 
Die Niederlegung des Amtes ist 
gegenüber dem geschäftsführenden 
Vorstand schriftlich zu erklären. Aus 
der Erklärung muss sich 
unmissverständlich ergeben, zu 
welchem konkreten Termin das Amt 
niedergelegt wird. 

b) Versterben des Mitglieds, 
c) Austritt aus dem Verband, 
d) Ausschluss aus dem Verband oder  
e) Abberufung durch die 

Mitgliederversammlung. 
Das ausscheidende Vorstandsmitglied, 
bzw. dessen Erben, ist /sind verpflichtet, 
sämtliche Datenbestände die im 
Zusammenhang mit der Amtstätigkeit 
erworben oder erstellt wurden, in 
geeigneter Form dem 
geschäftsführenden Vorstand zugänglich 
zu machen und zu überlassen, sowie 
das Eigentum an Sachen des 
Verbandes herauszugeben. Nach 
bestätigter Übergabe sind die Daten, auf 
den Datenträgern des ausscheidenden 
Vorstandsmitglieds unwiderruflich zu 
löschen und die Löschung gegenüber 
dem Vorstand schriftlich zu bestätigen. 

Der Vorstand ist berechtigt, nicht 
besetzte Vorstandsämter bis zur 
nächstfolgenden Mitgliederversammlung 
durch Beschluss kommissarisch zu 
besetzen. 

 

§ 7.1.7 Art der Vorstandstätigkeit 

Die Vorstandstätigkeit zur Führung und 
Organisation des Verbandes erfolgt 
ehrenamtlich und unentgeltlich. 
Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf 
Ersatz der Aufwendungen gemäß der 
Finanzordnung (FinO) des DFBV. 



Der Vorstand im Sinn des $ 26 BGB besteht 
aus den unter § 7 al aufgeführten Mitgliedern 
des geschäftsführenden Vorstandes. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Jedes eingetragene 
Vorstandsmitglied ist 
alleinvertretungsberechtigt. 
 
§ 7.1.8 Die Haftung der Organmitglieder und 
besonderen Vertreter des Verbandes wird auf 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gemäß § 
31a Abs.1 Satz 1 und 2 BGB beschränkt. 
 
§ 8 Wahlen des Vorstandes 
 
§ 8.1 Zur Durchführung von Vorstandswahlen 
ist aus der Mitte der Teilnehmer der 
Mitgliederversammlung ein Wahlausschuss zu 
wählen. Der Wahlausschuss besteht aus dem 
Wahlleiter und zwei (2) Helfern. Kandidierende 
Mitglieder dürfen dem Wahlausschuss nicht 
angehören. Bis zur Wahl des Präsidenten 
übernimmt der Wahlleiter den Vorsitz der 
Versammlung. Danach übernimmt der 
Präsident den Vorsitz und das Amt des 
Wahlleiters. 
 
 
 
 
§ 8.1.1 Die Wahl des geschäftsführenden 
Vorstandes erfolgt schriftlich, geheim. 
 
§ 8.1.2 Die Wahl des erweiterten Vorstandes 
und sonstige Wahlen können durch 
Akklamation erfolgen, soweit die Kandidaten 
damit einverstanden sind und kein Mitglied eine 
geheime Wahl beantragt. 
Die Mitglieder des Vorstandes sind gewählt, 
wenn Sie die Wahl annehmen. 
 
 
 
 
 
§ 9 Kassenprüfer 
 
Zwei (2) Kassenprüfer und ein (1) Stellvertreter 
werden jährlich aus den Reihen der 
Mitgliederversammlung gewählt. Sie dürfen 
nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Sie 
erstatten der Jahreshauptversammlung einen 
Prüfbericht und beantragen bei 
ordnungsgemäßer Führung der 

 

 

 

 

 

§ 7.1.8 Haftung 

Die Haftung der Organmitglieder und 
besonderen Vertreter des Verbandes 
wird auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit gemäß § 31a Abs.1 Satz 
1 und 2 BGB beschränkt. 

§ 7.2 Wahlen des Vorstandes 

§ 7.2.1 Zur Durchführung von 
Vorstandswahlen ist aus der Mitte der 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
ein Wahlausschuss zu wählen. Der 
Wahlausschuss besteht aus dem 
Wahlleiter und zwei (2) Helfern. 
Kandidierende Mitglieder dürfen dem 
Wahlausschuss nicht angehören. Bis zur 
Wahl des Präsidenten übernimmt der 
Wahlleiter den Vorsitz der 
Versammlung. Danach übernimmt der 
Präsident den Vorsitz und das Amt des 
Wahlleiters. 

§ 7.2.2 Die Wahl der Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes erfolgt 
geheim. 

§ 7.2.3 Die Wahl der weiteren Mitglieder des 
Vorstandes und sonstige Wahlen 
können durch Akklamation erfolgen, 
soweit die Kandidaten damit 
einverstanden sind und kein Mitglied 
eine geheime Wahl beantragt. 

§ 7.2.4 Die Mitglieder des Vorstandes sind 
gewählt, wenn sie die Wahl annehmen. 

 

§ 8 Kassenprüfer 

Zwei (2) Kassenprüfer und ein (1) 
Stellvertreter werden jährlich aus den 
Reihen der Mitgliederversammlung 
gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des 
Vorstandes sein. Sie erstatten der 
Jahreshauptversammlung einen 
Prüfbericht und beantragen bei 



Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstandes. 
 
 
§ 10 Vorstandssitzungen 
 
Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf 
statt. Über die Teilnahme anderer Personen an 
den Vorstandssitzungen steht dem Vorstand 
allein die Entscheidung zu. Jedes Mitglied des 
Vorstandes hat das Recht eine 
Vorstandssitzung zu beantragen. 
 
Zu allen Gesamtvorstandssitzungen ist 
mindestens zwei (2) Wochen vorher, unter 
Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte in 
schriftlicher oder elektronischer Form 
einzuladen.  
Die Mitglieder des Gesamtvorstandes können 
auf die Einhaltung der Einladungsfrist im 
Umlaufverfahren einstimmig verzichten.  
Beschlüsse des Vorstandes sind zu 
protokollieren und von einem Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes und dem 
Protokollführer zu unterzeichnen. Weitere 
Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung. 
 
§ 11 Versicherungen 
 
Der Gesamtvorstand ist ermächtigt, durch 
Beschluss mit 2/3 Mehrheit des 
Gesamtvorstandes zu Gunsten der Mitglieder 
für sämtliche Veranstaltungen und Aktivitäten 
im Zusammenhang mit dem Bogensport und 
dessen Ausübung, Ausbildung, Fort- und 
Weiterbildung Versicherungsrahmenverträge 
abzuschließen. 
 
Der Gesamtvorstand wird ermächtigt durch 
Beschluss mit 2/3 Mehrheit zugunsten der 
Vorstandsmitglieder erforderliche und 
zweckmäßige Versicherungen abzuschließen, 
um diese bestmöglich gegen Risiken aus der 
Vorstandstätigkeit abzusichern. 
 
Auch wird der Gesamtvorstand ermächtigt, 
durch Beschluss mit 2/3 Mehrheit des 
Gesamtvorstandes weitere 
Versicherungsverträge abzuschließen, die 
notwendig, erforderlich oder zweckmäßig sind, 
um die Aktivitäten des Verbandes abzusichern. 
Bereits abgeschlossene Versicherungen 
werden während der Laufzeit der bestehenden 
Versicherungsverträge durch Änderungen nicht 
betroffen. 

ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstandes. 

§ 9 Vorstandssitzungen 

Sitzungen des Vorstandes finden nach 
Bedarf statt. Über die Teilnahme anderer 
Personen an den Vorstandssitzungen 
entscheidet der Vorstand. Jedes Mitglied 
des Vorstandes hat das Recht, eine 
Vorstandssitzung zu beantragen. 

Zu allen Vorstandssitzungen ist 
mindestens zwei (2) Wochen vorher, 
unter Bekanntgabe der 
Tagesordnungspunkte schriftlich oder 
per E-Mail einzuladen.  

Durch Beschluss im Umlaufverfahren 
kann auf die Einhaltung der 
Einladungsfrist einstimmig verzichtet 
werden.  

Beschlüsse des Vorstandes sind grds. 
auf der Homepage zu veröffentlichen. 

 

§ 10 Versicherungen 

Der Vorstand ist ermächtigt, durch 
Beschluss mit 2/3 Mehrheit zu Gunsten 
der Mitglieder für sämtliche 
Veranstaltungen und Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Bogensport 
und dessen Ausübung, Ausbildung, Fort- 
und Weiterbildung 
Versicherungsrahmenverträge 
abzuschließen. 

Der Vorstand wird ermächtigt durch 
Beschluss mit 2/3 Mehrheit zugunsten 
der Vorstandsmitglieder erforderliche 
und zweckmäßige Versicherungen 
abzuschließen, um diese bestmöglich 
gegen Risiken aus der 
Vorstandstätigkeit abzusichern. 

Auch wird der Vorstand ermächtigt, 
durch Beschluss mit 2/3 Mehrheit 
weitere Versicherungsverträge 
abzuschließen, die notwendig, 
erforderlich oder zweckmäßig sind, um 
die Aktivitäten des Verbandes 
abzusichern. 



Nähere Einzelheiten regeln die 
Versicherungsverträge und die Ordnungen. Art 
und Umfang der Versicherung, sind in-der 
Geschäftsordnung in § 12 geregelt. 
 
 
 
 
 
§ 12 Auflösung des Verbandes 
 
§ 12.1 Die Auflösung des Verbandes kann auf 
Antrag des Vorstandes durch eine besondere, 
nur zu diesem Zweck einberufene 
Mitgliederversammlung erfolgen. 
 
§ 12.2 In dieser Versammlung müssen 
mindestens zwei Drittel (2/3) der Mitglieder 
anwesend sein. Der Beschluss über die 
Auflösung erlangt Gültigkeit, wenn vier Fünftel 
(4/5) diese aller anwesenden Mitglieder 
zustimmen. 
 
§ 12.3 Sind nicht mindestens zwei Drittel (2/3) 
der Mitglieder des Verbandes anwesend, so ist 
innerhalb einer Frist von vierzehn (14) Tagen 
eine neue Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. 
Im Einladungsschreiben ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen. 
 
§ 13 Anfall des Vermögens bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögens des Vereins auf zehn- (-
10) Jahre zur treuhänderischen Verwaltung an 
die TAFISA, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat, 
insbesondere für die Förderung des Sports und 
der Jugendhilfe. 
 
§ 14 Widergründung 
Sollte innerhalb von zehn (10-)-Jahren nach 
Verbandsauflösung-ein gleichartiger Verband 
in der Bundesrepublik Deutschland entstehen, 
so ist das in §-13 genannte Vermögen an 
diesen-zu geben, sofern er als gemeinnützig 
anerkannt ist. Ansonsten fällt-nach Ablauf der-
zehn (10)-das Verbandsvermögen dem 
Deutschen Sportbund e.V.  zu und hat für 
gemeinnützige Zwecke-des Sports 
Verwendung zu finden. 

Bereits abgeschlossene Versicherungen 
werden während der Laufzeit der 
bestehenden Versicherungsverträge 
durch Änderungen nicht betroffen. 

Nähere Einzelheiten regeln die 
Versicherungsverträge und die 
Ordnungen. 

 

§ 11 Anfall des Vermögens bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögens des Vereins an TAFISA e.V. 
Frankfurt (Vereinsregister Amtsgericht, 
Frankfurt am Main, VR 9727) der es 
unmittelbar und ausschließlich zur 
Förderung des Sports und der Jugendhilfe 
zu verwenden. 

 









Bericht 2020 
zur Jahreshauptversammlung
am 20. August 2021
in Fulda / Eichenzell
von Jürgen Bauer  DFBV-Präsident  



Finanzbericht DFBV
2020

Vermögensaufstellung und Einnahme/Überschuss Rechnung



Vergleich Vereinsvermögen 2020 und 2019
2019 2020 2021 bis Juli

Anlagevermögen 15.815,00 14.039,00 11.394,00
Beteilig. Sport GmbH 13.260,00 13.260,00 13.260,00
Mietkaution 975,00 975
Warenbestand 17.838,48 0 0
Bank- / Kassenstand 23.088,17 92.306,94 190.922,65
Schulden -77.709,69 -51.352,07 -34.025,61

Vereinsvermögen -7.708,04 69.228,87 182.526,04
Risiken Helfergelder
2015-2019

-50.000,00 -50.000,00



Einnahmen Ausgaben 2020
Vorjahr Veränderungen

EUR EUR EUR
A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 165.502,87 184.885,69 90%

2. Startgelder / sonstige 61.990,00 51.162,74 121%

 227.492,87 236.048,43 96%

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 7.215,82 10.172,00 71%

2. Personalkosten 20.197,41 17.783,47 114%

3. Reisekosten 7.184,06 6.789,56 106%

4. Raumkosten 8.607,49 5.597,97 154%

5. Übrige Ausgaben 112.356,36 80.043,91 140%

 155.561,14 120.386,91 129%

GEWINN ideell und Veranstaltungen 71.931,73 115.661,52 62%

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

I. Ideeller Bereich

1. Steuerneutrale Einnahmen
Spenden 490,00 10.012,18 5%

2. Nicht abziehbare Ausgaben
Gezahlte/ hingegebene Spenden 50,00 0,00 --

440,00 10.012,18 4%

II. Geschäftsbetriebe Sport

Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 64,00 --

%

90 Deutscher Feldbogen Sportverband
  GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG  vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Geschäftsjahr
U09_S200/20



Vorjahr Veränderungen
EUR EUR EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 165.502,87 184.885,69 90%
2. Startgelder / sonstige 61.990,00 51.162,74 121%

 227.492,87 236.048,43 96%

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 7.215,82 10.172,00 71%
2. Personalkosten 20.197,41 17.783,47 114%
3. Reisekosten 7.184,06 6.789,56 106%
4. Raumkosten 8.607,49 5.597,97 154%
5. Übrige Ausgaben 112.356,36 80.043,91 140%

155.561,14 120.386,91 129%

GEWINN ideell und Veranstaltungen 71.931,73 115.661,52 62%

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

I. Ideeller Bereich

1. Steuerneutrale Einnahmen
Spenden 490,00 10.012,18 5%

2. Nicht abziehbare Ausgaben
Gezahlte/ hingegebene Spenden 50,00 0,00 --

440,00 10.012,18 4%

II. Geschäftsbetriebe Sport

Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 64,00 --

III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

Steuerneutrale Einnahmen 8,20 1.177,24 1%

GEWINN ertragsteuerneutrale Posten 448,20 11.125,42 4%

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

Ausgaben

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 1.656,32 1.485,24 112%

VERLUST Vermögensverwaltung -1.656,32 -1.485,24 112%

%

90 Deutscher Feldbogen Sportverband
  GEWINNERMITTLUNG nach § 4 Abs. 3 EStG  vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Geschäftsjahr
U09_S200/20



D. ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1 (umsatzsteuerpflichtig)

Abschreibungen
Abschreibungen Sachanlagen 698,00 0,00 --

698,00 0,00 --

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport 1 -698,00 0,00 --

VERLUST Zweckbetriebe Sport -698,00 0,00 --

E. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen 2.900,04 10.123,45 29%
2. Bestandsveränderung -13.631,81 0,00 --

-10.731,77 10.123,45 -106%
3. Ausgaben für Material

Ausgaben für bezogene Waren 0,00 12.812,63 --
0,00 12.812,63

GEWINN/VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 1 -10.731,77 -2.689,18 399%

II. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE 2 (umsatzsteuerfrei)

Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 3.443,29 --

VERLUST Sonstige Zweckbetriebe 2 0,00 -3.443,29 --

VERLUST Sonstige Zweckbetriebe -10.731,77 -6.132,47 175%

F. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 2

Einnahmen aus Umsatzerlösen 0,00 9.381,72

GEWINN Sonstige Geschäftsbetriebe 2 0,00 9.381,72

GEWINN Sonstige Geschäftsbetriebe 0,00 9.381,72

G. JAHRESERGEBNIS 59.293,84 128.550,95 46%

Bestandskonten

Bestandskonten 59.293,84 128.550,95



Einnahmen Ausgaben 2012 - 2018

Veranstaltung Einnahmen Ausgaben Überschuss / Verlust

Halle 11.209,00 11.400 -191,00
DM FuJ 18.480,00 20.559,87 -2.079,87
Ligen FBL / BHL 400,00 252,24 147,76
Regionalmeistersch. 2.201,00 2.201,00
DM Bowhunter 23. 882,07 23.037,40 844,67
Lehrgänge 6.900,00 2.195,70 4.704,30

Überschuss 5.626,86



Verlustvortrag aus den Jahren 2012 bis 2019

Verlustvortrag aus 2012 bis 2018 347.915,- €

Positive Einkünfte 2019 128.550,- €
Verlustvortrag 2020 219.365,- €



Gewinn / Verlust 2012 – 2019 nach Abschluss Steuerberater

Jahr Gewinn / Verlust
lt. Stbr.

Saldierter Verlust
lt. Stbr.

Verlustvortrag
Finanzamt

Differenz
Verlustvortrag

2012 -3.870,68 -3.3870,68

2013 -10.794,46 -14.665,14

2014 23.597,36 0 (+8.932,22)

2015 -57.501,54 -57.501,54

2016 -6.534,88 -64.036,42 -266.679 202.642

2017 -17.708,69 -81.745,11 -284.387 202.642

2018 -64.906,41 -146.651,52 -347.915 201.264

Verlust gesamt -137.719,30



Aktueller Stand zum 31.07.21
Budget 2021

EUR EUR EUR
A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 164.666,99 152.210,00
2. Aufnahmegebühren 1.785,00 0,00
3. Sonstige nicht steuerbareEinnahmen -4.718,86 0,00

161.733,13 152.210,00 106%

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 1.108,00 2.837,33
2. Personalkosten 25.114,19 25.850,00
3. Reisekosten 767,30 2.916,67
4. Raumkosten 5.701,73 5.839,00
5. Übrige Ausgaben 24.297,97 45.998,99

56.989,19 83.441,99 68%

GEWINN/VERLUSTideeller Bereich 104.743,94 68.768,01 152%

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Geschäftsbetriebe Sport(ertragsteuerneutral)

Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 2.310,00

GEWINN/VERLUSTertragsteuerneutrale Posten 0,00 -2.310,00

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

Ausgaben

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 284,11 1.605,00

GEWINN/VERLUSTVermögensverwaltung -284,11 -1.605,00 18%

D. ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen
a) aus Eintrittsgeldern 28.590,00 27.200,00
b) aus sonstigen sportlichenVeranstaltungen 0,00 1.911,00

28.590,00 29.111,00 98%

2. Abschreibungen
Abschreibungen auf immate-rielle Vermögensgegenständeund Sachanlagen 1.537,00 1.376,67

3. Ausgaben für sonstigebetriebliche Aufwendungen
a) Entschädigungen, Sportveranstaltungen 30.305,16 28.406,00
b) Allgemeine Kosten desSportbetriebs 734,61 0,00

32.576,77 29.782,67

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport 1 -3.986,77 -671,67

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport -3.986,77 -671,67 594%

E. GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT

GeschäftsbetriebNebentätigkeit Sport

Einnahmen aus Umsatzerlösen
Kommerzielle Werbung 500,00 0,00
GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebNebentätigkeiten Sport 500,00 0,00 --

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebe Sport 500,00 0,00

F. SONSTIGEGESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Einnahmen aus Umsatzerlösen 430,28 583,33

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1 430,28 583,33

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 430,28 583,33 74%

G. JAHRESERGEBNIS 101.403,34 64.764,67 157%

90 Deutscher Feldbogen Sportverband
Soll Ist- Vergleich  vom 01.01.2021 bis 31.07.2021

Geschäftsjahr
U09_S200/20



Budget 2021
EUR EUR EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 164.666,99 152.210,00
2110 Beiträge Einzelmitgliedschaft 102.312,99 93.988,00
2120 Familienmitgliedschaften 42.102,00 40.300,00
2130 Jugendmitgliedschaften 1.645,00 1.680,00
2140 Verein bis 19 Einzelmitglieder 8.906,00 8.046,00
2150 Verein bis 19 Jugendliche 420,00 300,00
2160 Verein bis 39 Einzelmitglieder 1.127,00 1.029,00
2170 Verein bis 39 Jugendliche 135,00 135,00
2200 Vereinsmitgliedschaft 8.019,00 6.732,00

164.666,99 152.210,00

2. Aufnahmegebühren 1.785,00 0,00
2290 Mitgliedsbeiträge Vorjahr 1.785,00 0,00

3. Sonstige nicht steuerbareEinnahmen -4.718,86 0,00
2000 Sonstige Einnahmen Bereich 2000 117,94 0,00
2105 Rücklastschriften -5.281,00 0,00
2400 So. Einnahmen ideeller Bereich 40,00 0,00
2401 Mahngebühren Mitglieder 309,00 0,00
2425 Anlagenabgänge sachanlagen BG 95,20 0,00

-4.718,86 0,00

161.733,13 152.210,00 106%

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 1.108,00 2.837,33
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.017,00 1.379,00
2501 Sofortabschreibung GWG 0,00 1.458,33
2502 Abschreibungen Sammelposten WG 91,00 0,00

1.108,00 2.837,33

2. Personalkosten 25.114,19 25.850,00
2550 Anteilige Personalkosten 665,50 1.050,00
2551 Löhne und Gehälter 19.866,00 19.891,67
2555 Gesetzl. soziale Aufwendungen 4.582,69 4.608,33
2558 Berufsgenossenschaft 0,00 300,00

25.114,19 25.850,00

3. Reisekosten 767,30 2.916,67
2560 Reisekosten 767,30 2.916,67

90 Deutscher Feldbogen Sportverband
Soll Ist- Vergleich  vom 01.01.2021 bis 31.07.2021

Geschäftsjahr
U09_S200/20



4. Raumkosten 5.701,73 5.839,00
2660 Miete Geschäftsstelle 1.160,25 1.170,00
2663 Raumnebenkosten 646,25 0,00
2665 Miete Lager 1.837,50 2.208,00
2666 Reinigung 730,40 900,00
2670 Betr.nebenkos. Geschäftsstelle 1.327,33 1.561,00

5.701,73 5.839,00

5. Übrige Ausgaben 24.297,97 45.998,99
2690 Wartungskosten Hard-/Software 306,84 0,00
2700 Satzung etc. 0,00 583,33
2701 Bürobedarf 456,53 1.458,33
2702 Telefon Kommunikation 605,53 875,00
2703 Porto 1.747,09 1.166,67
2705 Ausgabe EDV 671,01 1.166,67
2706 Ausgaben Werbung 0,00 583,33
2750 DSB Beitrag 1.000,00 1.000,00
2751 Beitrag IFAA 100,00 150,00
2753 Versicherungsbeiträge 6.329,66 8.200,00
2760 Werbung/Merchandising 115,64 0,00
2800 Mitgliederpflege 0,00 280,00
2802 Jubiläum/ Ehrungen 393,67 1.169,00
2805 Verbandsorgan Herstellung 0,00 6.000,00
2806 Verbandsorgan Vesand 0,00 1.000,00
2894 Rechts- und Beratungskosten 702,10 1.200,00
2896 Abschlusskosten Beratung Stbr 2.448,37 2.500,00
2899 Anwaltskosten ohne Buchführung 9.016,99 14.583,33
2900 Sonstige Kosten 404,54 2.333,33
2910 Orga Vorstand 0,00 1.750,00

24.297,97 45.998,99

56.989,19 83.441,99 68%

GEWINN ideeller Bereich 104.743,94 68.768,01 152%

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Geschäftsbetriebe Sport

Nicht abziehbare Ausgaben 0,00 2.310,00
3755 Körperschaftsteuer 0,00 2.187,50
3756 Solidaritätszuschlag zur KSt 0,00 122,50

0,00 2.310,00

GEWINN/VERLUSTertragsteuerneutrale Posten 0,00 -2.310,00



C. VERMÖGENSVERWALTUNG

Ausgaben

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 284,11 1.605,00

4712 Bankgebühren 110,87 105,00
4713 Bankgeb. Rücklastschriften 173,24 1.500,00

284,11 1.605,00

GEWINN/VERLUSTVermögensverwaltung -284,11 -1.605,00 18%

D. ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen
a) aus Eintrittsgeldern 28.590,00 27.200,00

5005 Startgelder DM Halle 370,00 350,00
5015 Startgelder DM FuL 10.565,00 9.500,00
5025 Startgelder DM Bowhunter 14.265,00 14.000,00
5035 Lizenzgebühren Feldbogenliga 430,00 150,00
5040 Einnahmen Lizenzgeb.BHL 19 % 2.960,00 3.200,00

28.590,00 27.200,00

b) aus sonstigen sportlichenVeranstaltungen 0,00 1.911,00
5070 Einnahmen Lehrgänge Teilnehmer 0,00 1.911,00

28.590,00 29.111,00 98%
2. Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen 1.537,00 1.376,67
5450 Abschreibungen Ausrüstung, Scheiben und Ziele 1.537,00 1.376,67

3. Ausgaben für sonstigebetriebliche Aufwendungen
a) Entschädigungen, Sportveranstaltungen 30.305,16 28.406,00

5501 DM Halle Material 443,03 100,00
5503 DM Halle Ehrungen 108,66 0,00
5511 DM FuJ Material 426,09 0,00
5512 DM FuJ Organisation 1.095,83 0,00
5513 DM FuJ Ehrungen 286,00 0,00
5521 DM BH Material 363,53 0,00
5522 DM BH Organisation 316,02 0,00
5523 DM BH Ehrungen 286,00 0,00
5531 Feldbogenliga -20,00 0,00
5540 EBHC Vorjahre 27.000,00 27.000,00
5545 Kosten Lehrgänge 0,00 1.306,00

30.305,16 28.406,00



b) Allgemeine Kosten desSportbetriebs 734,61 0,00
5599 sonst. Kosten Turniere 734,61 0,00

32.576,77 29.782,67

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport 1 -3.986,77 -671,67

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport -3.986,77 -671,67 594%

E. GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT

GeschäftsbetriebNebentätigkeit Sport

Einnahmen aus Umsatzerlösen
Kommerzielle Werbung 500,00 0,00

7821 Einn. Verkauf Embleme/Abzeichen in Eigenregie 500,00 0,00

GEWINN/VERLUST Geschäftsbetrieb Nebentätigkeiten Sport 500,00 0,00 --

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebe Sport 500,00 0,00

F. SONSTIGEGESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Einnahmen aus Umsatzerlösen 430,28 583,33
8003 Provisionserlöse Scheibenverka 0,00 583,33
8005 Provisionserlöse Scheibenverka 430,28 0,00

430,28 583,33

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1 430,28 583,33

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 430,28 583,33 74%

G. JAHRESERGEBNIS 101.403,34 64.764,67 157%



Budget 2021
EUR

A. IDEELLER BEREICH

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Mitgliedsbeiträge 153.039,00
2110 Beiträge Einzelmitgliedschaft 94.342,00
2120 Familienmitgliedschaften 40.600,00
2130 Jugendmitgliedschaften 1.855,00
2140 Verein bis 19 Einzelmitglieder 8.046,00
2150 Verein bis 19 Jugendliche 300,00
2160 Verein bis 39 Einzelmitglieder 1.029,00
2170 Verein bis 39 Jugendliche 135,00
2200 Vereinsmitgliedschaft 6.732,00

153.039,00

2. Aufnahmegebühren 0,00
2290 Mitgliedsbeiträge Vorjahr 0,00

3. Sonstige nicht steuerbareEinnahmen 0,00
2000 Sonstige Einnahmen Bereich 2000 0,00
2105 Rücklastschriften 0,00
2400 So. Einnahmen ideeller Bereich 0,00
2401 Mahngebühren Mitglieder 0,00
2425 Anlagenabgänge sachanlagen BG 0,00

0,00

153.039,00

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen 6.265,00
2500 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.765,00
2501 Sofortabschreibung GWG 2.500,00
2502 Abschreibungen Sammelposten WG 0,00

6.265,00

2. Personalkosten 44.100,00
2550 Anteilige Personalkosten 1.800,00
2551 Löhne und Gehälter 34.100,00
2555 Gesetzl. soziale Aufwendungen 7.900,00
2558 Berufsgenossenschaft 300,00

44.100,00

3. Reisekosten 5.000,00
2560 Reisekosten 5.000,00
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4. Raumkosten 9.804,00
2660 Miete Geschäftsstelle 3.120,00
2663 Raumnebenkosten 0,00
2665 Miete Lager 2.208,00
2666 Reinigung 1.800,00
2670 Betr.nebenkos. Geschäftsstelle 2.676,00

9.804,00

5. Übrige Ausgaben 79.010,00
2690 Wartungskosten Hard-/Software 0,00
2700 Satzung etc. 1.000,00
2701 Bürobedarf 2.500,00
2702 Telefon Kommunikation 1.500,00
2703 Porto 2.000,00
2705 Ausgabe EDV 2.000,00
2706 Ausgaben Werbung 1.000,00
2750 DSB Beitrag 1.000,00
2751 Beitrag IFAA 150,00
2753 Versicherungsbeiträge 10.300,00
2760 Werbung/Merchandising 0,00
2800 Mitgliederpflege 480,00
2802 Jubiläum/ Ehrungen 9.380,00
2805 Verbandsorgan Herstellung 6.000,00
2806 Verbandsorgan Vesand 1.000,00
2894 Rechts- und Beratungskosten 3.200,00
2896 Abschlusskosten Beratung Stbr 5.500,00
2899 Anwaltskosten ohne Buchführung 25.000,00
2900 Sonstige Kosten 4.000,00
2910 Orga Vorstand 3.000,00

79.010,00

144.179,00

GEWINN/VERLUSTideeller Bereich 8.860,00

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

Geschäftsbetriebe Sport(ertragsteuerneutral)

Nicht abziehbare Ausgaben 3.960,00
3755 Körperschaftsteuer 3.750,00
3756 Solidaritätszuschlag zur KSt 210,00

3.960,00

GEWINN/VERLUSTertragsteuerneutrale Posten -3.960,00



C. VERMÖGENSVERWALTUNG

Ausgaben

Ausgaben/Werbungskosten
Sonstige Ausgaben 1.680,00

4712 Bankgebühren 180,00
4713 Bankgeb. Rücklastschriften 1.500,00

1.680,00

GEWINN/VERLUSTVermögensverwaltung -1.680,00

D. ZWECKBETRIEBE SPORT

Zweckbetriebe Sport 1(Umsatzsteuerpflichtig)

1. Einnahmen aus Umsatzerlösen
a) aus Eintrittsgeldern 43.310,00

5005 Startgelder DM Halle 350,00
5015 Startgelder DM FuL 9.950,00
5025 Startgelder DM Bowhunter 17.000,00
5026 Verkauf Mat. DM Bowhunter 8.000,00
5027 Startgelder Manschaften 900,00
5031 Startgelder FBL Finale 1.680,00
5035 Lizenzgebühren Feldbogenliga 150,00
5040 Einnahmen Lizenzgeb.BHL 19 % 4.480,00
5041 Startgelder BHL Finale 800,00

43.310,00

b) aus sonstigen sportlichenVeranstaltungen 11.466,00
5070 Einnahmen Lehrgänge Teilnehmer 11.466,00

54.776,00
2. Abschreibungen

Abschreibungen  Sachanlagen 2.360,00
5450 Abschreibungen Ausrüstung, Scheiben und Ziele 2.360,00

3. Ausgaben für sonstigebetriebliche Aufwendungen
a) Entschädigungen, Sportveranstaltungen 74.075,00

5501 DM Halle Material 4.100,00
5503 DM Halle Ehrungen 0,00
5510 DM FuJ Reisek.+ Vorbereitung 1.000,00
5511 DM FuJ Material 2.083,00
5512 DM FuJ Organisation 1.680,00
5514 DM FuJ Ausrichtergebebühr 5.016,00
5517 RM FuJ Ehrungen 1.120,00
5520 DM BH  Reise u. Vorbereitung 1.050,00
5521 DM BH Material 9.000,00



5522 DM BH Organisation 410,00
5523 DM BH Ehrungen 1.660,00
5524 DM BH Ausrichtergeb. 8.750,00
5531 Feldbogenliga 1.370,00
5535 Bowhunterliga 2.000,00
5540 EBHC Vorjahre 27.000,00
5545 Kosten Lehrgänge 7.836,00

74.075,00

b) Allgemeine Kosten desSportbetriebs 0,00
5599 sonst. Kosten Turniere 0,00

c) Sonstige KostenZweckbetrieb Sport 191,00
5675 Anteilige USt-Zahlungen EÜR 191,00

76.626,00

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport 1 -21.850,00

GEWINN/VERLUSTZweckbetriebe Sport -21.850,00

E. GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT

GeschäftsbetriebNebentätigkeit Sport

Einnahmen aus Umsatzerlösen
Kommerzielle Werbung 0,00

7821 Einn. Verkauf Embleme/Abzeichen in Eigenregie 0,00

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebNebentätigkeiten Sport 0,00

GEWINN/VERLUSTGeschäftsbetriebe Sport 0,00

F. SONSTIGEGESCHÄFTSBETRIEBE

Sonstige Geschäftsbetriebe 1

Einnahmen aus Umsatzerlösen 1.000,00
8003 Provisionserlöse Scheibenverka 1.000,00
8005 Provisionserlöse Scheibenverka 0,00

1.000,00

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1 1.000,00

GEWINN/VERLUSTSonstige Geschäftsbetriebe 1.000,00

G. JAHRESERGEBNIS -17.630,00














